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Antrag für eine Bestätigung über den nichtbewilligungspflichtigen Personalverleih

Bundesgesetz vom 6. Oktober 1989 über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih (AVG)
Verordnung vom 16. Januar 1991 über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih (AVV)
Verordnung über die Gebühren, Provisionen und Kautionen im Bereich des Arbeitsvermittlungsgesetzes (GebV-AVG)

Angaben zum Betrieb

Name:

Adresse:

Telefon:

E-Mail:

Kontaktperson:

Angaben zur Tätigkeit
1. Was für eine Tätigkeit führen Sie aus?

2. Wie viele Verleihverträge schliessen Sie jährlich ab?

3. Welchen Umsatz erzielen Sie mit der Verleihtätigkeit?

A-Post
WAS Wirtschaft Arbeit Soziales
wira Luzern
Kantonale Amtsstelle (KAST) und Recht
Bürgenstrasse 12
Postfach
6002 Luzern



WAS Wirtschaft Arbeit Soziales
wira Luzern

2 | 2

Hiermit bestätige ich unterschriftlich, dass die Angaben auf dem Antrag wahrheitsgetreu sind und
das Merkblatt über den Personalverleih (SECO) gelesen und verstanden wurde.

___________________ ___________________
Ort, Datum Stempel/Unterschrift

Folgende Dokumente sind dem Antrag beizulegen:
 Aktueller beglaubigter Handelsregisterauszug (nicht älter als 6 Monate)
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